
ge das Prinzip der „Entmilitarisierung“ unmittelbarer betroffen war und die Materie
damit, an amerikanischen Vorstellungen über die Aufgaben der Besatzungsmacht in
Deutschland gemessen, politisch relevanter erschien als die Angestellten- und Inva¬
lidenversicherung. Dies äußerte sich u. a. in der Auflösung der 1945 zugelassenen
größeren Kriegsopferverbände der amerikanischen Zone im Frühjahr 1946 und ihrer
Wiederzulassung nur als allgemeine Verbände von Körperbeschädigten. 15

*

In die Auseinandersetzung um - schlagwortartig formuliert - die Prinzipien von
Fürsorge und Unfallversicherung schaltete sich nun der Länderrat ein, dessen Gene¬
ralsekretär Erich Roßmann als ehemaliger Leiter des Hauptversorgungsamtes Stutt¬
gart und Mitglied des Reichsbund-Bundesvorstandes während der Weimarer Repu¬
blik auch selbst über die entsprechende Sachkompetenz verfügte und der nun an die
verschiedenen Verwaltungsentwürfe vom Winter 1945/46 anknüpfte. 14 Bereits am
4. Dezember 1945 hatte der Länderrat die Frage erstmals diskutiert. Dabei wandte
sich besonders Reinhold Maier vehement dagegen, die Versorgungsverwaltung auf¬
zulösen und die Kriegsopfer der Fürsorge zu überlassen: Gerade diese Leute fallen
am leichtesten der politischen Reaktion in die Hände. Von württemberg-badischer
Seite wurde vorgeschlagen, die Stuttgarter Richtlinien vom 6. August 1945 als die
derzeit besten Regelungen für die ganze Zone für verbindlich zu erklären, doch
ergab die beginnende Sachdiskussion sofort so viele Einzelprobleme, daß der ganze
Komplex zunächst dem am gleichen Tag gebildeten Sozialpolitischen Ausschuß des

Länderrates als erste Aufgabe überwiesen wurde. 17 Unter Hinweis auf die sachliche
Komplexität und auf die mit einer Radikalisierung der Kriegsopfer verbundenen
politischen Gefahren gelang es dem Länderrat, in Württemberg-Baden einen Auf¬
schub der im Februar 1946 angeordneten Auflösung der Versorgungsverwaltung zu
erreichen, 18 der de facto bis zur Regelung des Gesamtkomplexes 1947 dauerte; in
Bayern waren die Versorgungsämter allerdings bereits 1945 aufgelöst und die Betrof¬
fenen an die Fürsorge verwiesen worden. 19

Die Ausgangslage in der amerikanischen Zone war, ebenso wie in der britischen
Zone, insofern aber bereits jetzt eine grundsätzlich andere als in der französischen
Zone, als die Länderratsdiskussion sich von vornherein kaum um die Aufrechterhal¬
tung der bisherigen Versorgungsleistungen, sondern fast ausschließlich um die Alter¬
nativen von Angleichung an die Fürsorge oder die Unfallversicherung drehte. Der
Länderrat verfaßte bis Anfang 1947 insgesamt fünf Entwürfe, aus denen sich die
Körperbehinderten-Leistungsgesetze herausbildeten. 20 Die amerikanische Besat¬

zungsmacht präzisierte im Verlauf der Beratungen ihre Position in einer Form, die

15 Siehe oben S. 418 f.
14 Nach dem amerikanischen Eingreifen im Februar 1946 hatte allein die Stuttgarter Verwal¬
tung noch drei weitere Entwürfe ausgearbeitet; zum Inhalt s. Staib, S. 76 u. 82 ff.

17 Protokoll der 3. Tagung des Länderrats, 4. 12. 1945; Akten zur Vorgeschichte der Bundes¬
republik, Bd. 1, S. 173 ff., hier S. 195 f. Vgl. auch Härtel, Länderrat, S. 183 ff., Überblick
über die Arbeit des Sozialpolitischen Ausschusses.

18 Protokoll der 7. Tagung des Länderrats, 2. 4. 1946; ebd. S. 377 ff., hier S. 420 f. mit Anm. Zur
amerikanischen Furcht vor politischen Unruhen vgl. auch Diehl, Change, S. 180.

19 Wie Anm. 17 sowie Protokoll des Sozialpolit. Ausschusses des Länderrates, 11. 12. 1945, Bl.
8; BAZ 1/897.

10 Überblick bei Staib, S. 86 ff. Sachakten in BA, v.a. Z 1/958,1111,718.
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